
Jugendamt 
 
Das Jugendamt ist die für alle Angelegenheiten der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe zuständige Be-
hörde als Teil der Verwaltung von kreisfreien Städten und Landkreisen (§§ 69 ff. Sozialgesetzbuch VIII 
i.d.F.v. 8.12.1998) (1). Leistungen: Erbringung von Angeboten der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit 
und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, zur Förderung der Erziehung in der Familie, von 
Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Hilfe zur Erziehung und Unterstützung junger Volljähri-
ger. Weitere Aufgaben (2): Erteilung und Widerruf der Pflegeerlaubnis, Beratung in Verfahren zur Annah-
me als Kind (Adoption), Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), Unterhaltssachen 
u.a. Das Jugendamt besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des Jugendamtes, die die 
gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen haben. 
 
Quelle: Der Brockhaus: Recht – Herausgegeben von der Lexikonredaktion des Verlags F.A. Brock-
haus, Mannheim 2005, S. 379 f.  
 
 
SGB VIII (KJHG) 
 
§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugendämter, Landesjugendämter 
 
(1) Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die örtlichen und überörtlichen Träger. Örtliche Träger sind 
die Kreise und die kreisfreien Städte. Landesrecht regelt, wer überörtlicher Träger ist. 
 
(2) Landesrecht kann regeln, dass auch kreisangehörige Gemeinden auf Antrag zu örtlichen Trägern be-
stimmt werden, wenn ihre Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch gewährleistet 
ist. Landesrecht bestimmt, in welcher Weise die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch in den anderen 
Gemeinden des Kreises sichergestellt wird, falls der Kreis dazu nicht in der Lage ist; wird durch kreisan-
gehörige Gemeinden als örtliche Träger das gesamte Gebiet eines Kreises abgedeckt, so ist dieser Kreis 
nicht örtlicher Träger. 
 
(3) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch errichtet jeder örtliche Träger ein Jugendamt, 
jeder überörtliche Träger ein Landesjugendamt. 
 
(4) Mehrere örtliche Träger und mehrere überörtliche Träger können, auch wenn sie verschiedenen Län-
dern angehören, zur Durchführung einzelner Aufgaben gemeinsame Einrichtungen und Dienste errichten. 
 
(5) Landesrecht kann bestimmen, dass kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht 
örtliche Träger sind, zur Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege herangezogen werden. Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nach § 5 bleibt 
unberührt. Für die Aufnahme gemeindefremder Kinder ist ein angemessener Kostenausgleich sicherzu-
stellen. 
 
(6) Kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger sind, können für den 
örtlichen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen. Die Planung und Durchführung dieser Aufgaben 
ist in den wesentlichen Punkten mit dem örtlichen Träger abzustimmen; dessen Gesamtverantwortung 
bleibt unberührt. Für die Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe gelten die §§ 4, 74, 76 
und 77 entsprechend. Landesrecht kann Näheres regeln. 
 
§ 70 Organisation des Jugendamts und des Landesjugendamts 
 
(1) Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch die Verwaltung des 
Jugendamts wahrgenommen. 
 
(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe werden vom Leiter 
der Verwaltung der Gebietskörperschaft oder in seinem Auftrag vom Leiter der Verwaltung des Jugend-
amts im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der Vertretungskörperschaft und des Jugendhilfeaus-
schusses geführt. 
 
(3) Die Aufgaben des Landesjugendamts werden durch den Landesjugendhilfeausschuss und durch die 
Verwaltung des Landesjugendamts im Rahmen der Satzung und der dem Landesjugendamt zur Verfü-
gung gestellten Mittel wahrgenommen. Die Geschäfte der laufenden Verwaltung werden von dem Leiter 
der Verwaltung des Landesjugendamts im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse des Landesjugendhil-
feausschusses geführt. 
 
(1) i.d.F.v. = in der Fassung vom 


